
An die Vorlagefrist: 
Bundesopiumstelle spätestens 31. Januar des Folgejahres 
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3 
53175 Bonn 
Fax (0228)207-5210 

Betäubungsmittelmeldung 
nach § 18 Betäubungsmittelgesetz (BtMG) 

 
über den Anbau 

von Papaver somniferum 
 

 Meldezeitraum 1. Januar bis 31. Dezember   
 
 
 
 
Erlaubnisinhaber:   
 Name und vollständige Anschrift bzw. Firmenstempel 
 
 
BtM-Nummer:   
(bitte unbedingt angeben) 
 
 
 
 
Zutreffendes bitte ankreuzen: 

 
Wir erstatten Fehlanzeige und versichern, daß im Meldezeitraum keine Pflanzen, die dem 
BtMG unterstehen, angebaut wurden. 

Im Meldezeitraum wurde Papaver somniferum auf folgenden Flächen ausgesät: 

 
Flurstück-Nr. Flur-Nr. Gemarkung Mohnsorte Anbaufläche (m²) 

    

    

    

    

    

    

    

    

   Gesamt: 
 
 
 Datum der Aussat:   

- 2 - 



- 2 - 

  FORM PAPMELD (06/09) 

 
 

Im Meldezeitraum wurde Papaver somniferum auf folgenden Flächen geerntet: 

 
Flurstück-Nr. Flur-Nr. Gemarkung Mohnsorte Anbaufläche (m²) 

    

    

    

    

    

    

    

    

   Gesamt: 
 
 
 Gesamtmenge der gewonnenen Pflanzenteile:   kg 
 
 
 Datum der Ernte:   
 
Zutreffendes bitte ankreuzen: 

Verwendungszweck: Samengewinnung Mohnstroh für Zierzwecke 
 
 
Hinweise 
Bei gewerblichen Anbauern ist eine Kopie der Saatgutrechnung beizufügen. 
Bei privaten Anbauern ist lediglich die genutzte Flächengröße anzugeben. 
 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Ort, Datum Unterschrift des Verantwortlichen 
 
 
   
 Name in Druckschrift 


